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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

gemäß den §§ 16 ff. der Energleelnsparverordnung (EnEV) vom 1 18.11,2013 

Gültig bis: 04.08.2029 

Gebäude 
Gebäudet~ 
Adresse 
Gebäudeteil 
Baujahr Gebäude 3 

Baujahr Wärmeerzeuger 3• ◄ 

Anzahl Wohnungen 

Gebäudenutzfläche (A'l) 

Wesentliche Energieträger für 
Heizung und Warmwasser 3 

Erneuerbare Energien 
Art der Lüftung/Kühlung 

Anlass der Ausstellung des 
Energieausweises 

'.i': 

Mehrfarnlllenhaus 

R1gl1t,l1rnummer ' Nl•2019·002820692 

(oder: "Aegtaftlernummet wurde beaflffagt am ... ") 

Im Rlngg, 21714 Hammah 

ganzes Gebäude 

1997 

2011 
GttbludffMO 

(frtfwfffl'gl 

4 

417 m2 j !ll nach§ 19 EnEV aus der 'M>hnffAche ermittelt 

Gas 

Art keine 1 Verwendung: -----

fll Fensterlüftung D Lüftungsanlage mit Wärmerockgewinnung □ Anlagezur 

□ Sehachtlüftung D Lüftungsanlage ohne Wärmerockgewinnung Kühlung 

D Modernisierung 0 Sonstiges {freiwillig) 
□ Neubau 
lli VermietungNerkauf 

(Anderung/Erweiterung) 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von 

standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als 

Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen 

Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen 

(Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4). 

D Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt 

(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch 

t 12) 

sind freiwillig. 

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt 

(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. 

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch lll Eigentümer D Aussteller 

D Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 
Der Enefgieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte 

Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, ein~n 

überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 1 

Aussteller 

lngenleulbOro Quell 
Oipl.-ing. Hane-JOrgen Quell 
Llfienlhalitr. 51 
21680 Stade 

---~=.::=======-=-==--=---=-·----/ I , ,-,._,~ r.-,, 

t l ·1 {l ii\ .... ~~"<.• 

~ l~'Y.11!'-~ü, ,~ 
I~• ~()rtJt~\~•0\\ ~ 

05.08.2019 " 111t:~~-ll J 
Ausalellungsdatum Un eh ! e ~6~~{ft)A .,_.; 

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bel nlchtl;~chtzeifigetzui~ilung der 

Reglstrle~num!ßer (§ 17 Absatz 4 Satz 1 und 5 EnEV) Ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Reglstrler.nummer Ist nach deren Eingang 

nachträglich einzusetzen. Mehrfachangaben möglich 4 bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation 

., 

' 

' 

1 
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1:NERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemlß den §§ 16 ff. der Energleelnsparverordnung (EnEV) vorn • 18.11,2013 

Berechneter Energiebedarf das Gebäudes 
Regl1trltrnummtr' Nf4010-0028i0ff2 
(odet: "Regtaltlernummer wurde be~n(r,gt arn ,,,"') 

2 

Energiebedarf 

A+ 1 A 1 

0 25 50 

Anforderungen gemll EnEV 4 

Primarenergiebedarf 

B 
75 

Ist-Wert kWh/(m2·a) Anforderungswert 

Energetische auamat der GebaudehOlle Hr ~ 

Ist-Wert W/(m2·K) Anforderungswert 

sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) 

C 

Endenergiebedarf dieses Gebäudes 
[Pflichtangabe in lmmobili~nanzeigen] 

Angaben zum EEWärmeG 5 
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und 
Klit.bedarfs auf Grund dH Erneuerbare-Energlen
WlrmegnetzH (EEWlrmtG) 

Art: Deckungsanteil: 

Ersatzmaßnahmen 6 

Die Anforderungen dH EEWlrmtG werden durch dlt 
Ersatzmaanahmt nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWlrmtG 
erf0IIL 

0 Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärften 
Anforden.lng,werte der EnEV sind elngehallen. 

0 Die in Verbindung mit§ 8 EEWjrmeG um % 
verSGhllflen Anforderungiwerto de, EnEV aind eingehalten. 

Ver6Chlrfler Anforderung,wert 
Primlrenergiebedarf: 

Verschilfter Anforderung,wert 
für die energetische OualitJt der 
GebludehOlle H1': 

k'Ml/(m'·a) 

% 

% 

% 

D 
100 125 

kWh/(m2·a) 

W/(m2·K) 

E 
150 

C02-Emissionen 3 kg/(m1·a) 

F 
175 
~ 

200 225 >250 

Für Energiebedarftberechnungen verwendetu Ytrflbcea 

0 Verfahren nach DIN V 4108-6 lJld DIN V 4701-10 

□ Verfahren nach DIN V 18599 

□ Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV 

□ Vereint achungen nach § 9 Absatz 2 EnEV 
□ eingehalten 

Vergleichswerte Endenergie 

A+ 1 AI B I C I D I E I F _&llllllla 
0 26 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren 

Die Energleelnsparverordnung lässt für die Berechnung des Ene,giebedarfs 
unterschledllche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben 
die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen 
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische 
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (At,i}, die Im 
Allgemeinen größer Ist als die Wohnfläche des Gebäudes. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweisei 3 freiwillige 
Angabe „ nur bei Neubau sowie bei Modernisierung Im Fall des§ 16 Absatz 1 Salz 3 EnEV nur bei Neubau 
6 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von§ 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 



• 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemAB deh §§ 16 ff. der Enervleeh'9parverordnong (EnEV) vom 1 18.11,2013 

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes 
A1gl1trl1rnumm•r • Hf•201t.oo2820$92 

(oder: •negItI,Ie,nummer wurde be1W8gt ,m ,,,; 

Energieverbrauch 

' 
Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 

87 kWh/(m'·a) 

1 B 1 C 1 D E I F G_l{/.fj-

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

~ 

t 96 kWh/(m2·a) 

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

87 kWh/(m2·a) 

Verbrauchserfassung Heizung und Warmwasser -
Zeitraum Primär- Energieverbrauch Anteil Anteil Heizung Klima-

Energieträger 3 energie- Warmwasser (k'Nh) (IMtt] faktor 
von bis faktor 

01.10.2015 30.09.2018 Erdgas H 1, 1 

" .,.. 

Vergleichswerte Endenergie 

~Cl D IEI F~~ 
O 26 60 76 100 126 150 176 200 225 >250 

~ -=-
)~1~1 J 11 

~t ,~41 ◄ 

Erläuterungen zum Verfahren 

(kW-.) 

100317 18057 82260 1,11 

r.• ,.- . 

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf 
Gebäude, in denen die warme für Heizung und Warmwasser 
durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird. 
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme 
beheizten Gebäudes verglichen werden, Ist zu beachten. dass hier 
normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer Energieverbrauch 
als bei vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten 
Ist. 

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs Ist durch die Energiesparverordnung vorgegeben. Dle Werte der Skala sind spezifische Werte 
pro Quadratmeter GebAudenutzßAche (AN) nach der Energleeinsparverordnung, die Im Allgemeinen größer Ist als die Wohnflache des Gebäudes. 
Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht Insbesondere wegen des Wllerungselnftusses und sich ändernden 
Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seile 1 des Energieausweises 3 gegebenenfalls 
auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kühlpauschale In kW-. 4 EFH: Elnfamlllenhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 

1 

J 



;E NE R GI EA US WE l~S--~ ,-o--r--w--o~hn~~ge-b~~äu:::::::=:de :==:::::~ 

gemAß den§§ 16 ff. der Energleelnsperverordnung (EnEV) votn' 18, 11.2013 

Empfehlungen des Ausstellers 

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 

Atglttrlernumnitr • Nf•201t.00282H92 

(oder: "Regtatrlernum~, v11Jrdtt 1>8antra(lt sm , .. ; © 
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind D möglich 0 nicht möglich 

• 

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen 

empfohfen 

Nr. Bau-oder Maßnahmenbeschreibung in In als 

Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang Einze~ 
mit größerer maß. 

Modernisierung nahme 

. 

D weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt 

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. 
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung. 

Genauere Angaben zu den Empfehlungen 
sind erhältlich bei/unter: 

Angabe hier nicht relevant 

(freiYAlfige A11gaben) 

=ätzte 

geschätzte npro 
Amort~ e~~ IIOY13Ur tlonszeit stunde 

Endenergie 

1 

t 
l 
t 
1 

l 
1 

• Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig) 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seile 1 des Energieausweises 



~NERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemAß den §§ 16 ff. der Energleelnspetverordmmg (EnEV) vorn f 18.11.2013 

Erläuterungen 

Aogabulebludetell -Seite 1 Aru,aben zum EEWlrmeo -Seite 2 

Bei Wohnget>Auden. die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen Nach dem EEWärmeG mossen Neubauten In besfimmt~m Umfang 

als Wohnzwecken genutzt werden, Ist die Ausstellung des erneuerbare Energien zur Deckung des warme, .. und Kä~e~arfs 

Energieausweises gemaß dem Muster nach Anlage 6 auf den nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEWarmeG sind die M der 

GebAudeteit zu beschranken der getrennt als Wohngebäude zu eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale AnteU def 

behandeln lsl {siehe im Ei~zelnen § 22 EnEV). Dies wird Im Pfllchlerf0llung abzulesen .. Das Feld "Ersatzmaßna~men" wfrd 

Energieausweis durch die Angabe "Gebaudeteil" deutlich gemacht. ausgefüllt, wenn die Anforderungen des EEWarmeG tedwelse oder 
vollstandlg durch Maßnahmen zur Einsparung vo~ Energie erfQflt 

emeuerbate Energien • Seite 1 werden. Die Angaben dienen gegenüber der wstand,gen Behörde als 

Nachweis des Umfangs der PßichterfOUung durch die Ersatzmaßnahme 

Hier wird dar0ber informiert, wofür und In welcher Arl erneuerbare und der Einhaltung der fOr das Gebäude geltenden verschärften 

Energien genutzt \Yerden. Bel Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zum Anforderungswerte der EnEV. 

EEWärmeG) dazu weitere Angaben. 
. Endenergitwb@uch -Seite 3 

Energiebedarf -SeJte_l 

• 
. . . . . . Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der 

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Pnmärenerg,ebedarf und Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der 

den _Endene~giebedarf dargestellt. Diese Angaben werderi rechnerisch Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter 

ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten 

Bauunter~~en bzw. gebäu~ebezogener Daten und ~n.ter Annahme von des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen WohneinheHen 

stan~ard1s1erten Randbedingungen _(z.B. standard1s1erte Kllma~alen, zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fOr die Heizung wird 

definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere anhand der konkreten örtlichen Wetterdaten und mithilfe von 

Wärmegewinne usw.) be~echnet. So lässt sich die energetische Qualität Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So 

des ~bäudes unabhängig vom Nutzerverhalt~~ und von der ~elterlage führt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten 

beurteilen. lr:ist>esondere wegen der stand_ard1sIerten Randbedingungen Winte·r nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der 

erlaube~ die angeg~benen Werte keine Rückschlüsse auf den Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des 

tatsächlichen Energieverbrauch. Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert 

Prlmärenerglebedarf . Seite 2 einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den kOnftig zu 
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere kOnnen 

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. die Verbrauchsdaten elnzel~er ~oh~einheiten stark differier~n. ~~I sie 

Er berocksichtlgt neben der Endenergie auch die so genannte 'Vorkelle" von der Lage der ~~hnemhe1ten 1m Gebäude, von der Jeweiligen 

(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils Nutzung und dem ind1viduellen_Yer~alten d~r Bewohner abhängen. 

eingesetzten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Im Fall_ längere~ Leerstä~de _wird h1erfor em pausch~ler Zuschlag 

Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und rechnensch bestimmt ~nd m d1~ V~rbrauchserfassung einbezogen. Im 

damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die lnter~sse der Vergle1chbarke1t wtrd bei dezentral~n, in der Regel 

Umwelt schonende Energienutzung. Zusätzlich können die mit dem elektn~ch betriebenen Warmwassera~lagen ~er typische Verbrauch 

Energiebedarf verbundenen CO -Emissionen des Gebäudes f reiwlllig Ober eine Pauschale berockslchligt: Gleiches gilt für den Verbrauch von 

angegeben werden. 
2 eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die 

genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind ist der 

Energetische Qualität der Gebäudehülle· Seite 2 Tabelle "Verbrauchserfassung• zu entnehmen. • 

• 
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeobertragende Prlmärenergieverbrauch -Seite 3 

Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust . . 

(Formelzeichen in der EnEV: Hr '). Er beschreibt die durchschnittliche Der Pnmä~energreverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten 

energetische Qualität aller wärme0bertragenden Umfassungsflächen E~d~nerg1everbrauch hervor. Wie der Prlmärenergiebedarf wird er 

{Außenwände, Decken; Fenster elc.) eines Gebäudes. Ein kleiner Wert mithilfe von Umre~nungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils • 

signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stellt die eingesetzten Energieträger berücksichtigen. .. 

EnEV _Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Pflichtangaben für Immobil! 1 S lt 2 d 3 
Oberh,tzung) eines Gebäudes. - --- --- ________ enanze gen - _ e e _ un __ 

Endt.o.,iglebedarf • Seite 2 Nach der EnEV besteht die Pflicht, In Immobilienanzeigen die in § 16a 

Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen 

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, Je nach Ausweisart 

jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und der Seite 2 oder 3. 

~~~~:;~~~~~~:~~~,~~u~~~ne;rr~~~~e~~t~~ ,:it:~dl~~~:!~~raföru~~ .~altlchawerte -Seite 2 und 3 

Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechr)lk. Der . 

Endenergiebedarf Ist die Energiemenge, die dem Gebäude unter der Die Vergleichswert~ auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte 1 
' Annahme von s,tandardlslerten Bedingungen und unter Berücksichtigung Werte und sollen ledrgllch Anhaltspunkte f0r grobe Vergleiche der Werte 1 

der Energlever1uste zugeführt werden muss damll die standardisierte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es 

Innentemperatur, der Warmwasserbedarf u~d die notwendige Lüftung sind Bereiche angegeben, Innerhalb derer ungefähr die Werte f0r die 

~ sichergestellt werden können. Ein kleiner Werl signalisiert einen einzelnen Verglelchskategorlen liegen. 

geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 
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